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1 	T 224/87 

Sachverhalt und Antrãge 

.1. 	Auf den Gegenstand der am 23. Juni 1981 als internationale 

Anmeldung PCT/DE81/00094 angemeldeten europäischen Patent-

anineldung No. 81 901 702.1, ist am 20. Februar 1985 das 

sieben Patentansprüche umfassende europäische Patent Nr. 

0 054 560 erteilt worden. 

II. 	Gegen das erteilte Patent hat die Beschwerdegegnerin 

Einspruch eingelegt und beantragt, das Patent zu wider- 

rufen, da dessen Gegenstand nicht patentfâhig sei. 

III. 	Durch Entscheidung vom 9. April 1987 hat die Einspruchs- 

abteilung das Patent mit der Begründung widerrufen, daB 

die Gegenstände der unabhängigen Patentansprüche 1 bis 3 

durch die entgegengehaltenen Druckschriften 

Dl: DE-B-2 636 430 

DE-B-1 224 654 

US-A-2 640 786 

nahegelegt seien. 

IV. 	Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin am 

6. Juni 1987 unter gleichzeitiger Zahiung der Beschwerde-

gebühr Beschwerde eingelegt und beantragt, die angefochte-

ne Entscheidung aufzuheben und das Patent in geanderteni 

Umfang aufrechtzuerhalten. Die schriftliche Begründung der 

Beschwerde 1st am 6. August 1987 eingegangen. 

V. 	In der am 2. Februar 1989 durchgefUhrten inündlichen Ver- 

handlung hat die Beschwerdeführerin neue PatentansprUche 1 

bis 7 vorgelegt, von denen die unabhängigen Patentan-

sprüche 1, 2, 3 und 6 folgenden Wortlaut haben: 
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2 	 T 224/87 

Patentanspruch 1: 

"Verfahren zur Herstellung einer Brandschutzdämmung für 
Feuerschutztüren, feuersichere Schränke und dgl., bei dem 

in ein of fenporiges StUtzgerüst aus Mineralfasern eine ihr 

Gefuge vor Erreichen einer zulãssigen Hôchsttemperatur 

endotherm ändernde und beim Schmelzen nach unten absinken-
de Kernspeichermasse eingebettet wird, dadurch 

g e k e n n z e i c h n e t , daB Mineraiwolle in Flocken 
zerrissen wird, diese Flocken dann mit schmelzflüssiger 
Kernspeicherrnasse gemischt werden, worauf das entstandene 
Geinisch zu Formkörpern verprel3t wid, die man unter 
Abkühlen erstarren läBt." 

Patentanspruch 2: 

"Verfahren zur Herstellung einer Brandschutzdämmung für 
Feuerschutztüren, feuersichere Schränke und dgl., bei dem 
in ein offenporiges Stützgerüst aus Mineralfasern eine ihr 

GefUge vor Erreichen einer zulässigen Hóchsttemperatur 
endotherm ändernde und beim Schmelzen nach unten absin-

kende Kernspeichermasse eingebettet wird, dadurch 

g e k e n n z e i c h n e t , daB Mineraiwolle in Flocken 

zerrissen wird, diese Flocken dann mit körniger bis 
pulverföriniger Kernspeichermasse unter Zufuhr von Wärme 

gemischt werden, worauf das entstandene breiige Gemisch zu 
Formkôrpern verpreSt wird, die man unter Abkühlen 
erstarren läBt." 

Patentanspruch 3: 

"Verfahren zur Herstellung einer Brandschutzdãminung für 

FeuerschutztUren, feuersichere Schränke und dgl., bei dem 

in ein offenporiges Stützgerust aus Mineralfasern eine ihr 

GefUge vor Erreichen einer zulässigen Höchsttemperatur 
endotherm àndernde und beim Schmelzen nach unten 

absinkende Kernspeichermasse eingebettet wird, dadurch 

g e k e n n z e i c h n e t , daB Mineralwolle in Flocken 
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zerrissen wird, diese Flocken mit kärniger bis pulver-

förmiger Kernspeichermasse und einem Kieber gemischt 

werden, worauf das entstandene Gemisch zu Formkörpern 

gestaltet wird." 

• Patentanspruch 6: 

"Nach einem der Verfahren gemäB den Ansprüchen 1 bis 5 

hergestelite Brandschutzdämmung, dadurch g e k e n n - 

z e i c h n e t , daB die Brandschutzdämmung aliseitig mit 

einer Dampfsperre aus einer Metall-, Kunststof f- oder 

einer kombinierten Metall-Kunststoff-Folie abgedeckt 

ist. 11  

Darüber hinaus hat die Beschwerdeführerin neue Beschrei-

bungsteile als Ersatz für die Spalte 1, Zeilen 1 bis 6 uncl 

für die Spalte 2, Zeilen 10 bis 18 der EP-B-54 560 einge-

reicht und beantragt, das Patent mit den so geänderten 

Unterlagen aufrechtzuerhalten, wobei in Spalte 2, Zeile 39 

die Worte "beim wiedergegebenen Ausführungsbeispiel" zu 

streichen sind. 

Die Beschwerdeführerin vertritt die Auffassung, daB die 

Herstellungsverfahren nach den Patentansprüchen 1 bis 5 

und die Brandschutzdämmung nach den PatentansprUchen 6 und 

7 patentfahig seien. 

Die Beschwerdegegnerin hat dem Vorbringen der Beschwerde-

fUhrerin widersprochen und beantragt, die Beschwerde zu-

rückzuweisen. Sie vertritt die Auffassung, daB der 

Gegenstand des Patents nicht patentfahig sei. 

Die Neuheit der Gegenstände der unabhángigen Patentan-

sprüche 1 bis 3 und 6 hat die Beschwerdegegnerin nicht 

mehr bestritten. Die erfinderische Tãtigkeit hingegen sei 

in Anbetracht des Standes der Technik gemäB den Dokuinen- 
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4 	T 224/87 

ten US-A-3 559 594 (D4), DE-A-2 413 644 (D5), 

DE--A-2 706 798 (D6) und das Dokument Dl nicht gegeben. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

den Regein 1 (1) und 64 EPU; sie 1st soinit zulässig. 

Die erstmals ijn Schriftsatz vom 17. Dezember 1987 von der 

Beschwerdegegnerin genannten Prospekte, die nur die all-

gemein bekannte Tatsache belegen, daB in Flocken zer-

rissene Mineralwolle erworben werden kann, sind für die 

Entscheidung nicht wesentlich und werden, weil sie darüber 

hinaus nach Ablauf der Einspruchsfrist (nändich erst in 

Beschwerdeverfahren) genannt wurden, durch die Kaininer als 

verspätet vorgebracht betrachtet. Sie sind daher im Sinne 

von Art. 114 (2) EPU nicht zu berUcksichtigen. 

Die PrUfung, ob die Anderungen in der Beschreibung und in 

den Patentanspruchen zulãssig sind, ergibt folgendes: 

3.1 	Die geltenden Patentanspruche 1 bis 3 unterscheiden sich 

von den erteilten Patentansprüchen 1 bis 3 dadurch, daB in 

jedem Patentanspruch die folgenden Merkmale aufgenonmien 
worden sind: 

1) 	"für Feuerschutztüren, feuersichere Schränke und 
dgl.", und 

ii) "Kernspeichermasse, die beim Schmelzen nach 

unten absinkt". 

Merkinal i) ist durch den Inhalt der Zeilen 3 bis 5 und 32 

bis 34 der Spalte 2 und Zeilen 8 und 16 der Spalte 1 der 
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5 	 T 224/87 

insoweit mit der ursprUnglichen Beschreibung übereinstim-

menden Beschreibung des Patents gestutzt und als Präzi-

sierung (gegenüber den Verfahren gemáB den erteilten 

Patentanspruchen 1 bis 3) des Verwendungsbereichs zu 

betrachten. 

Auch Merkmal ii) ist implizit in der insoweit mit der 

ursprunglichen Beschreibung übereinstirnrnenden Beschreibung 

des Patents durch die Angabe der zu lösenden Aufgabe 

(Absinken hinauszôgern) und deren Lâsung (Absinken wird 

hinausgezögert) of fenbart. Dieses Merkrnal ist als eine 

weitere Präzisierung der gemãl3 den erteilten Patentan-

sprüchen verwendeten Kernspeicherinasse zu betrachten. 

Die Merkmale sind demnach durch den Gesamtinhalt der 

ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung gedeckt 

(Art. 123 (2) EPU), und die Schutzbereiche der Patent-

ansprüche 1 bis 3 sind auch nicht erweitert worden 	- 

(Art. 123 (3) EPU) 

	

3.2 	Die geltenden Patentansprüche 4 bis 7 stiinmen mit den 

erteilten Patentansprüchen 4 bis 7 überein. 

	

3.3 	Bei den Anderungen in der Beschreibung handelt es sich urn 

eine Anpassung der Beschreibung an die geänderten 

Patentansprüche, sowie urn eine zusätzliche Angabe elner 

Fundstelle des Standes der Technik. Die Anderungen sind 

deshaib nicht zu beanstanden. 

	

4. 	Offenbarung der Erfindung 

Das Patent EP-B-54 560 beschreibt genau, wie das 

Herstellungsverfahren durchgeführt werden niuB. 
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Durch die Angabe des technischen Gebietes erhâlt em 

Fachrnann irnplizit einen Hinweis, weiche Material-Dichte er 

zu verwenden hat. Es 1st ihrn kiar, daB die Material-Dichte 

abhängig ist von dem Schutz der irn Einzelfall verlangt 

wird. Eine präzise Angabe kann deswegen nicht verlangt 

werden, well der rnägliche Dichte-Bereich groB ist und, wie 

erwähnt, voni Einzelfall abhängig ist. 

Der Beschwerdegegnerin kann daher nicht zugestirnrnt werden, 

wenn sie feststellt, daB eine präzise Material-Dichte-

Angabe notwendig ist, urn die vorliegende Erfindung aus-

führen zu können. 

Der Einwand der Beschwerdegegnerin, daB der Begriff 

"Flocken" unbestirnrnt ist, und daB deswegen die Verfahren 

gemãB PatentansprUche 1 bis 3 unklar sind, ist sachlich 

nicht haitbar. Es ist zwar richtig, daB die GröBe der 

Flocken nicht eindeutig definiert 1st; die Tatsache aber, 

daB die durch das Zerrei8en der Mineraiwolle entstandenen 

Einzelgebilde eine unregelrnäl3ige Struktur bilden, 1st 

gerade ein Tell der Erfindungslehre. Darüber hinaus wird 

durch die Verwendung dieses Begriffes für einen Fachrnann 

in dieseni Gebiet der Unterschied gegenüber üblicherweise 

verwendeten Fasern, flachen Fasern-Gebilden oder 

Faserplatten deutlich definiert. 

Neuheit 

Die Prüfung des vorliegenden Standes der Technik durch die 

Kammer hat ergeben, daB die Verfahren nach Patentan-

spruchen 1 bis 3, und die Brandschutzdäntrnung nach Patent-

anspruch 6 durch die Entgegenhaltungen nicht bekanntge-

worden sind. Da die Neuheit nicht niehr bestritten 1st, 

erubrigt es sich, das nãher zu begründen. 
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7. 	Erfinderische Tãtigkeit 

	

7.1 	Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer 
Brandschutzdäinnung der durch DE-A-2 706 798 (D6) bekannt-

gewordenen Art. Von diesem Dokuinent wird auch un Ober- 

begriff der geltenden Patentansprüche 1 bis 3 ausge-
gangen. 

Die von der Beschwerdegegnerin vertretene Auffassung, daB 

auch die Brandschutzdämnung nach einem der Dokumente D4 
oder D5 a's nächstkommenden Stand der Technik in Betracht 

komme, kann die Kanuner nicht teilen, weil nach diesen 

Dokumenten die Kernspeicherntasse nicht in ein offenporiges 

Stützgerüst eingebettet ist. 

	

7.2 	Dauert bei einer durch Dokunient D6 bekanntgewordenen 

Kernspeichermasse (KSM) die Wärniebeaufschlagung an, dann 
schinilzt die KSM bei einer bestimmten Temperatur und die 

Schmelze sinkt nach unten. Dadurch entstehen Freirãume, 
die den Wãrineüber- und -durchgang zulassen. 

	

7.3 	Dem vorliegenden Patent liegt daher die Aufgabe zugrunde, 

ein Verfahren zur Herstellung einer Brandschutzdännnung 

vorzuschlagen, durch das die Brandschutzdäniinung so 

ausgebildet werden kann, daB die Zeit bis zu der die 

Wârmedämmung ii Brandfalle voll wirksaxn bleibt, noch 
welter verlängert wird. 

Diese Aufgabe unterscheidet sich von der in der EP-B-

54 560 angegebenen Aufgabe (Spalte 2, Zeilen 10 bis 18) 

dadurch, daB sie nicht schon Teile der Läsung (näinlich den 

Hinweis: "daB die Gefahr elnes Absinkens der unter 

fortdauernder Wärinebeaufschlagung schmelzendeñ KSM noch 

sicherer beseitigt werden kann, so daB die Zeit, bis zu 

der die Wärniedäinniung voll wirksam bleibt, noch weiter 

1 
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8 	 T 224/87 

erhôht ist.") enthält und trägt sonach der objektiven 

Sachlage Rechnung (vgl. Entscheidung T 229/85, AB1. EPA, 
1987, 237). 

Die Kammer hat un vorliegenden Stand der Technik keinen 

Hinweis gefunden, daB am Prioritãtstag des angefochtenen 

Patents das Problem einer Verzógerung des Absinkens der 

Schmelze und des damit verursachten WàrineUber- und 

-durchgangs in diesem Zusammenharig bekannt war bzw. 
beachtet wurde. 

Die Kammer ist deshaib der Meinung, daB die Einsicht in 
diese Problematik dem Fachmann vom Stand der Technik nicht 
nahegelegt wurde. 

7.4 	Die Aufgabe wird zur Uberzeugung der Kammer durch die 
Verfahren der Patentansprüche 1 bis 3 und durch den 
Gegenstand des Patentanspruchs 6 gelöst, was auch die 

Beschwerdegegnerin während der niündlichen Verhandlung 
anerkannt hat. 

Die Kaminer akzeptiert die Erklärungen der 

Beschwerdeführerin, wonach die strukturellen Eigenschaften 

der - zerrissene, flockenförmige Mineraiwolle enthaltenden 

- Fornikôrpr den genannten Absinkvorgang verzägernd zu 
bee influssen vermögen. 

Die Beschwerdegegnerin hat zwar bestritten, daB der 

Verfahrensschritt "daB Mineraiwolle in Flocken zerrissen 

wird" zur Lösung der Aufgabe beitrage, dazu jedoch weder 

stichhaltige Arguinente noch Beweise vorgelegt, so daB die 

Kammer die Plausibilitàt des bestrittenen Lósungsbeitrags 

nicht in Frage gestellt sieht. 

00618 	 .../... 



9 	T 224/87 

7.5 	Durch den vorliegenden Stand der Technik wird der Fachmann 
nicht angeregt, die obengenannte Aufgabe durch ein Ver-

fahren nach elner der PatentansprUche 1 bis 3 oder durch 

die Brandschutzdämmung nach Patentanspruch 6 zu lösen. 

7.5.1 Im Dokunient D6 wird kein Herstellungsverfahren angegeben, 
so daB ein Fachmann dieseni Dokument keine Verfahrens-

schritte zur Lösung der Aufgabe entnehmen kann. 

7.5.2 Dokument Dl beschreibt ein Herstellungsverfahren für 

Brandschutzmaterial, wobei gentäB Patentanspruch 1 zuerst 
eine flüssige Alkalisilikat/Wasser-Mischung getrocknet 

wird, dann gegebenenfalls die entstandene pulverförmige 

Masse mit Verstärkungsmitteln und anderen Zusatzstoffen 
vermischt und durch Erhitzen in den plastischen Zustand 

überführt wird, wobei die plastische Masse durch Pressen 

verformt, dann abgekühlt und gegebenenfalls mit Uberzügen 
versehen wird. 

Das Trocknen soilte so durchgeführt werden, daB die 

Alkalisiiikat/wasser-Mischung die Eigenschaft, mm 

Brandfall aufzuschäunien, nicht verliert, (Spalte 3, 
Zeilen 27 bis 44; Spalte 4, Zeilen 8 bis 13 und 26; 
Spalte 6, Zeilen 45 bis 47) und so, daB eine pulverförmige 
riesel- oder schUttfähige Masse entsteht. Dieses 

Material schäunit also unter Wärmeeinwirkung auf; es kann 
,deswegen nicht verglichen werden mit einem unter 

Wãrnieeinwirkung schnielzenden Material, wie in den in Frage 
gesteliten Patentanspruchen vorausgesetzt. 

Als Verstàrkungssmittel können - falls erforderlich - 

textile, nietallische oder niineralische Fasern, Gewebe, 
Matten oder Gitter verwendet werden. Die Beispiele 1 und 4 

und die Beschreibung (Spalte 4, Zeilen 14 bis 17) machen 

deutlich, daB die Verstãrkungsmittel nicht notwendig sind, 

1 
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10 	 T 224/87 

was mit der Angabe im Patentanspruch 1 (gegebenenfalls) 
übereinstimmt. Beispiele 2 und 3 machen hingegen deutlich, 
weiche Verstärkungsmittel benutzt werden, und zwar auf 6 

oder 8 mm Lange geschnittene Glasfasern und vorgeformtes 
Gewebe. Ein zwingender Hinweis, Verstärkungsmittel zu 

benutzen, 1st also nicht vorhanden. Darüber hinaus ist 

dieseni Dokument nicht zu entnehmen, in Flocken zerrissene 

Mineraiwolle zu verwenden. 

Die Auffassung, daB der in Dokument Dl verwendete Begriff 
"Faser" auch die Verwendung von Mineraiwoilfiocken 
einschlie8e, kann die Kammer nicht teilen, da in Dokument 
Dl. dazu keine Grundlage zu finden ist. Die gegebenenfalls 
verwendeten Verstärkungsinittel sind entweder Fasern oder 

flache Gebilde (Gewebe, Matten, Gitter), so daB von 

Mineraiwoliflocken nicht die Rede sein kann. 

Well ein anderer Ausgangsstoff vorliegt (unter Wärineein-

wirkung aufschäumend), stelit sich hier das zu lösende 
Problem (Absinken der Schmelze) überhaupt nicht. Em 
Fachmann wird somit keine Veranlassung finden, das hier 

verwendete Verfahren zur Verzögerung dieses Absinkens zu 

benutzen. Darüber hinaus liegt auch ein anderes Verfahren 

mit anderer Aufgabenstellung vor (Trocknen, gegebenenfalls 

Verstärkungsmittel, Art der Verstàrkungsinittel), so daB 

die geltend geniachte Beziehung zwischen diesen belden 

Verfahren ohne ex post facto-Betrachtung technisch nicht 

zu begründen ist. 

7.5.3 Dokument D2 beschreibt ein Herstellungsverfahren für 

Matten, Platten usw. aus Mineraiwolle, wobei es darum 

geht, mit einer möglichst geringen Menge Bindeinittel 

Fasern so miteinander zu verbinden, daB das Endprodukt 

auch das gr6J3tni6gliche Wärmeisolierverinögen, sowie die 

gr6J3tm6gliche Elastizität und Feuerfestigkeit aufweist. 

1 
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Auch hier finden sich keine Anregungen, die obengenannte 

Aufgabe durch die Verfahren oder durch die Brandschutz-

däirnnung nach den Patentanspruchen 1 bis 3 und 6 gemäI 

EP-B-54 560 zu lösen. 

Die Tatsache, daB un dort vorgeführten Verfahren die erst-
geformte Faserschicht erneut zerteilt wird, hat nichts mit 

der in EP-B-54 560 gesteilten Aufgabe zu tun, sondern 

eröffnet nur die Möglichkeit, die schwächsten Binde-

stellen, nach der Zerteilung erneut mit Bindemittel zu 

versehen. 

7.5.4 Auch in Dokument D3 findet ein Fachmann keinen Hinweis, 

das Problem einer Verzogerung des Absinkens des KSM-

Schmelzes zu lösen, well bereits die Ausgangsstoffe 

unterschiedlich sind (Asphalt, Teer, Pech oder Bitumen 

statt einer Kernspeichermasse für Brandschutzdämmung; 

Kügelchen - tightly rolled pellets - statt Flocken). 

Der Hinweis, daB die Mineralfasern nach Wärmneeinwirkung 

ein Flie8en des heifieñ Asphaltes oder des heil3en 

bituminösen Bindeproduktes verhindern könnten, ändert 

daran nichts. In der Beschreibung wird darüber hinaus 

deutlich geinacht, daB die Kügelchen sich unter 

Wärmeeinwirkung ausdehnen und erst dann eine Art von 

StUtzgerüst bilden (Spalte 8, Zeile 35 bis 44), so daB 

auch das Resultat des Verfahrens (also vor der 

Wärmeeinwirkung) unterschiedlich ist (kein of fenporiges 

Stützgerust). 

7.5.5 Die Dokumnente D4 und D5 kónnen bereits wegen des Fehlens 

eines of fenporigen Stützgerüsts keinen Hinweis geben, 

dieses Stützgerüst anders zu gestalten. 

00618 	 .../... 



12 	 T 224/87 

7.5.6 Den übrigen entgegengehaltenen Dokumenten, auf die die 
Beschwerdegegnerin wãhrend der xnündlichen Verhandlung 

nicht näher eingegangen ist, ist auch nichts zu entnehmen, 

was als Anregung zu dem Verfahren nach einein der Patent-
ansprüche 1 bis 3 oder zu der Brandschutzdänimung nach 

Patentanspruch 6 dienen könnte. Sie beschreiben nämlich 
nur Herstellungsverfahren für Produkte in einem 

unterschiedlichen Anwendungsgebiet und/oder für einen 

unterschiedlichen Zweck. Sie befassen sich weder mit der 

LOsung der im Abschnitt 7.3 genannten Aufgabe, noch sind 
durch sie die gemäB dem kennzeichnenden Teil der 
Patentansprüche 1, 2, 3 oder 6 zu deren Lösung dienenden 
Merkin1e bekanntgeworden. 

7.5.7 Auch eine gemeinsame Betrachtung der durch den Stand der 

Technik verinittelten Dokumente weist dem Fachmann 

insgesamt keinen Weg, auf dem er ohne erfinderische 

Tätigkeit zur Lehre der Patentansprüche 1, 2, 3 und 6 und 
damit zur Lösung der Aufgabe gelangen konnte. 

7.6 	Aus vorstehenden Uberlegungen resultiert, daB der verfug- 

bare Stand der Technik weder einzeln noch in Kombination 

die Verfahren gemäB Patentansprüchen 1 bis 3 und die 

Brandschutzdämmung gemãl3 Patentanspruch 6 nahelegt, so daB 

diese Patentansprüche nach Artikel 56 EPU gewährbar sind. 

Die PatentansprUche 1, 2, 3 und 6 und die abhängigen 

Patentansprüche 4, 5 und 7 haben daher Bestand. 

Das Patent kann deshaib mit der geànderten Beschreibung 

und den neu eingereichten Patentansprüchen 1 bis 7 
aufrechterhalten werden. 

Da es sich im vorliegenden Fall urn Anderungen der 

Beschreibung und der Patentanspruche 1 bis 3 handelt, 
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deren Bedeutung von dem sachkundigen Vertreterder ,  

Beschwerdegegnerin Uberblickt werden kännen, und der 

Vertreter in der mundlichen Verhandlung auch nicht zu 

erkennen gegeben hat, daB er zur Prufung eine langere 

Bedenkzeit benötigt, erübrigte sich die Zustellung einer 

Mitteilung nach Regel 58 (4) EPU (vgl. Entscheidung 

T 219/83, AB1 EPA, 1986, 211) 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird wie folgt entschieden: 

Die Entscheidung der Einspruchsabteilung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen 

mit der Auflage, das Patent mit den in der mündlichen 

Verhandlung Uberreichten Unterlagen aufrechtzuerhalten, 

wobei in Spalte 2 der Patentschrift, Zeile 39 die Worte 

"beim wiedergegebenen Ausführungsbeispiel" zu streichen 
sind. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

S.Fabiani 
	

K. Stamin 
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